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RATSERKANNTNIS[VON STATTHALTER UND RAT VON STADT UND AMT ZUG]
UEBER DIE "BESCHECHENE. . . CESSION DER AMANSCHAFFTDEN
4 . MEYEN. . . 1650"

"Wir Statthalter und Rhat der Statt und Ambt Zug thuendt kundt und bekhennend

hiemit , als dan verschinen Sontag den ersten tag Meyen bei . unser gewohnten

öffentlichen Landsgmeindt und Amansatz , der hochgrecht . . . Hauptm.

Beat [II . J Zurlauben alt Aman in die erste Wahl , demnach aber . . . H. [ alt

Rats - ] Seckhelmeister [ Georg ] S i d l e r in die nachgehndere gebracht , die

Mehr aber beeder seits gezehlt worden , und darbei ein Misverstandt , auch streit

in der Zahl zwischen den hierzu verordneten Herren , daruf ein grosses Unwesen

widerwertigkheit und Uhnrhue under dem gemeinen Man entstanden , also das man

entliehen unverrichter Sachen , und ohne gewisheit mit unguetem eifer von ein¬

ander khommen nrüessen , wessentwegen grundtliche erlüterung und ordenliche ent-
2

Scheidung zuthuen , wir uns heutigen tags Rhatsweis versambt . Diewylen aber

unversehens ein grosse Ahnzahl uf Herrn Sidlers sytten mit vihlem geschrei und

verbittertem Mueth sich ufs Rhathaus [ in Zug] begeben , dardurch wir mit er¬

forderlicher erkhundigung und Rhatschlägen gebührendt auch rhüewigkhlich für¬

zufahren zu höchstem unserem leidt und Misfallen verhindert worden . So haben

wir in betrachtung des bösen erfolgens (wo fehr der ander theil sich in Statt

und landt gleicher gestalten versamblen und das Mehr uf . . . H. Aman Zurlaubens

seiten mit gegengwaldt manutenieren und behaupten wolte ) einhellig dahin ge¬

schlossen , Jhne hieruf durch ein ansehnlichen Usschutz sehr beweglich und

gantz instendig ersuechen und piten zulassen , das Jme als einem fridtliebenden

. . . Patrioten belieben wolte , dis Ambts so Er hievor zum andern mahl 6 Jar

lang löblich und Ehrlich vertretten , für dismahl fry und guetwillig sich zu

entziehen , und dardurch alles ersorgende Hebel gfahr und Unheil abzuwenden,

fernere weitleüffigkheitten villicht vermitelst inschlagung anderen unparty-

schen Orthen Zeitlich zu vermyden , Mit dem ustruckhenlichen verstandt und Vor¬

behalt , das solche Cession und was bishero diser Amanschafft wegen verüebt

und gehandtlet worden , Jme H. Aman ahn seiner Dignitet Hamen standt und Ehren

seinen Nachkhommen und allen den seinigen mitverwandten hierin interessirten

gueten freunden , ietzundt auch in künfftig gantz Unnachtheilig und sonst in

all anderweg unverwislich und unschedlich sein solle.

Worufhin . . . H. Aman Zurlauben in antwortlicher Erkhlärung vermeldet , was ge-
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statten Jm platz verschinen Sontag Er benambset worden und da H. Seckhelmei¬

ster Sidler selbs danen gestanden etlicher personen frefentliche widersetzlig-

kheit und uffrhuer man in so grosse Zertrennung leider gerathen 3 das um einer

gwissen entscheidung und Versöhnung willen hütige Rhatsversamblung angesehen

sye . Und gleich wie Er sambt den seinigen zu befürderung der eintrechtigkheit

und verhüetung der unrhuehen das Zusamenlauffen etlicher Hundert seiner gue-

ten gönnem und freünden uf heutigen tag sorgfeltigkhlich verhüetet 3 also he-

te es billich im gegentheil beschehen 3 und nit mit so grausam wüeten und

gwaldtthetigen und betreüwlichen Thuen und lassen 3 nit allein Er für sein per-

son 3 sonder so gar ein ordenliche Oberkheit betrüebt und despectirt werden

sollen.

Ware hieruf nochmahlen sein ahnerbieten pit und begehren 3 die Nothwendige er-

forschung und billiche erdurung der ungültigen personen und Händen ( so wider

die satz und Ordnungen gezehlt sein möchten ) einfältig fürzunemmen 3 woraus

das Mehr uf der einen oldt andern seiten desto Clarlicher sich erscheinen und

dardurch niemandt Uhnrecht widerfahren wurde . Wofehr man aber zu solchem nit

schreiten khönte oder wolte , müesse Er es dem lieben Gott befehlen 3 und wolle

hieruf in dessen Namen 3 auch in erwegung obahngedeütet ersorglicher empörungen

unfridt Uffstandts und zunemender trennungen 3 allerforderist Gott dem Almech-

tigen zu lob und wollgefallen 3 uns vorgesezter Oberkheit zu sonderen Ehren 3

in obverstandtner unsere angewendte pit und darbei Vorgeschlagne Condition

und Vorbehalt guetherzigkhlich eingewilliget haben 3 dahin schliessende 3 das

dardurch in unser Statt und landt der liebreiche friden und einigkheit wider-

umb geuffnet Nyd und Hass oldt andere böswillige gegen ihn und den seinigen

gefaste meinungen und Vorhaben erlöschen und dardurch das Wasser zum fewr al¬

lerseits getragen werden solle 3 alles mit mehrerem erzehlende.

Worüber Wir Uns sambtlich ab seiner hohen Discretion und zu unserem gmeinen

Rhuestandt tragenden fürsorg sehr erfrewt 3 Jhm widerumb gebührendt danckh sa¬

gen lassen und darneben versicheret 3 das Er und die seinigen bei hievor ange¬

zeigtem Vorbehaltlichem Anerbieten (so Wir hiemit nochmahlen einhelligkhlich

zu Krefften erkhent ) von Uns iederzeit oberkheitlich geschirmbt und gehandt-

habet werden sollen . Wie auch nit underlassen solche sein wohlerspriessliche

. . . erkhlärung gegen ihnen uf iede begebenheit . . . gnädig zu erkhennen . Jn

Krafft dis Urkhundts so zu bestettigung mit unserem gewohnten ufgetruckhten

Jnsigel bewahrt und geben worden . . . " .

1 ) s . hiezu "Ammannswahl vor 300 Jahren " 52 - 55 . AH 20/9 ist gleichfalls auf



dem Hintergrund dieser strittigen Ammannwahl zu sehen.

Kopie - AH 77 , 275 - 278
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